
#ST# No 43 337

Bundesblatt
83. Jahrgang. Bern, den 28. Oktober 1931. Band II.

Erscheint wöchentlich. Preis SO Franken im Jahr, 10 Franken im Halbjahr zuzüglich
Nachnahme- and Postbestellungsgebühr.

Einrückungsgebühr : 60 Rappen die Petitzeile oder deren Baum. — Inaerate franko an
Stämpfli ä de. in Bern.

#ST# Aus den Verhandlungen des Bundesrates.

(Vom 20. Oktober 1931.)
Dem Kanton Genf wird an die zu Fr. 312,000 veranschlagten Kosten

der Aire-Korrektion, II. Teil, ein Bundesbeitrag von 33Y3 % im Maximum
Fr. 104,000, bewilligt.

Dem Besehluss des aargauischen Regierungsrates vom 6, Oktober 1931
betreffend Abänderung der Vollziehungsverordnung vom 28. Mai 1926 zum
Bundesgesetz über Jagd und Vogelschutz und zum aargauischen Gesetz
über das Jagdwesen wird die Genehmigung erteilt.

Herr General Juan Vicente Gomez hat dem Bundesrat seine Wahl
als Präsident der Republik der Vereinigten Staaten von Venezuela an-
gezeigt.

#ST# Bekanntmachungen von Departementen
und andern Verwaltungsstellen des Bundes,

Zulassung von Elektrizitätsverbrauchsmessersystemen zur
amtlichen Prüfung und Stempelung.

Auf Grund des Art. 25 des Bundesgesetzes vom 24. Juni 1909 über
Mass und Gewicht und gemäss Art. 16 der Vollziehungsverordnung vom
9. Dezember 1916 betreffend die amtliche Prüfung und Stempelung von
Elektrizitätsverbrauchsmessern hat die eidgenössische Mass- und Gewichts-
kommission die nachstehenden Verbrauchsmessersysteme zur amtlichen
Prüfung und Stempelung zugelassen und ihnen die beifolgenden System-
zeichen erteilt:
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